
\ 
Sekretariat ~ 
der Österreich ischen Bischofskonferenz 
A-l0l0 Wien, Rotenturmstraße 2 

BK 69/2/94 

Beiliegend 25 Ausfertigungen Mit der Bitte um: 
unserer Stellungnahme zum Entwurf eines 
neuen Pornographiegesetzes des Bundes­
ministeriums für Justiz, GZ 701.011/12-11 
2/94 vorn 8. Februar 1994 

ohne Begleitschreiben an: 

• 

Wien I 2 5 0 2 1 9 9 4 

liiD Kenntnisnahme 
o direkte Erledigung 
o Stellungna~me 
o Rücksprache 
o Weiterleitung 
o Weitere Veranlassung 
o Rücksendung 

o Zur freundlichen Information 
o Im Sinne des Tel. Gesprächs vom ................... . 

An das 
Präsidium des 

C~fijli~~ETZENTVV~~ 
ZI ................... ""' .................... -GE/19 .. 1 ..... .. 

In Beantwortung des Schreibens vom ............... ~ ... . 

Datum: 1. t1RZ. 1994 vl 
Dr. Kar l-Renner- ing 3 1 U~r'? 1994 
17' • lVI' .. , 

10 W 1 e n 1 Verteilt ................. _ .............. c .................. . , . 
,"-'-

Nationalrates 

i7~c~ t/\. • 

Mit besten Empfehlungen 

Sekretariat der 
Österreich ischen Bischofskonferenz 
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Sekretariat der Osterreichischen Bischofskonferenz 
A-1010 Wien, Rotenturmstraße 2, Telefon 51 5 52/DW 280 

BK 69/1/94 

Wien, 1994 02 25 

An das 
Bundesministerium 
für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wie n 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes gegen pornographische Kinder­
und Gewaltdarstellungen und zum Schutz der Jugend vor 
Pornographie (Pornographiegesetz) ; Begutachtungsverfahren -
Stellungnahme 

Unter Bezugnahme auf das do. Schreiben vom 8. Februar 1994, 

GZ 701.011/12-11 2/94 erlaubt sich das Sekretariat der Öster­

reichischen Bischofskonferenz, in offener Frist zum überarbeiteten 

Entwurf eines Pornographiegesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

Mit Bedauern wird festgestellt, daß auch in diesem, gegenüber 

dem Erstentwurf wohl verschärften Entwurf, keinerlei Schutz 

gemeinschaftlicher Wertvorstellungen, nämlich der Wertordnung einer 

von der Gesellschaft insgesamt akzeptierten Moral, enthalten ist. 

Ein Schutz einer solchen Wertordnung, welche auch nach Artikel 

10 Absatz 2 MRK schutzwürdig ist, ist daher in diesem Gesetzesent­

wurf nicht mehr enthalten. 

Das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz hält je­

doch fest, daß ein Konsens großer Bevölkerungskreise in Österreich 

darüber besteht, daß Pornographie an sich unmoralisch und daher zu 

verpönen ist. 

Das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz muß daher, 

so wie den Erstentwurf, mangels Schutz gemeinschaftlicher Wertvor­

stellungen auch diesen Entwurf ablehnen. 

Wenn auch der Forderung des Sekretariates der Österreichischen 

Bischofskonferenz zu Belassung des Schutzalters von 16 Jahren 

Rechnung getragen wird, so öffnet der Entwurf dennoch der Ver­

breitung pornographischer Erzeugnisse Tür und Tor. 

./2 

4/SN-348/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Daran ändert nichts, daß die Verschärfungen, welche in diesem 

Entwurf enthalten sind, grundsätzlich seitens des Sekretariates 

der Österreichischen Bischofskonferenz begrüßt werden. 

Weiterhin gilt die zum ersten Entwurf übermittelte Stellungnahme 

von Herrn Univ. prof. Walter Hauptmann, welche sich das Sekretariat 

der Österreichischen Bischofskonferenz zu eigen gemacht hat, als 

Stellungnahme auch zu diesem Entwurf. 

Gleichzeitig ergehen 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an 

das Präsidium des Nationalrates. 

"~~s~~ ß~' 11 ~ 1." ~ '\ . 
!f~ wett- ~ ä fu 00 ~ L\j: ~ ~l-l1A.,,,-
i\ Cl r.-, J" 'd. ::=; 
"\\~ . ,,_ ,ons. Dr. Michae 1 Wi lhe 1m) 
,\~!- "\ ~V 
. "-(:~~'}t:!S~: 1-'\~~ Kanz leidirektor 

::.:;.;:-..::Y' und 
Geschäftsf.Leiter d.Sekretariates d.Österr. 

Bischofskonferenz 
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